
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/12/13 90/09/0152
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1990

Index

19/05 Menschenrechte

27/01 Rechtsanwälte

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §49;

BDG 1979 §105 Z1;

BDG 1979 §107 Abs1;

BDG 1979 §44 Abs1;

MRK Art6 Abs1;

RAO 1868 §8;

Rechtssatz

Die einem fairen Verfahren immanente Forderung nach verfahrensmäßiger Selbständigkeit des durch eine

Dienstaufsichtbeschwerde zunächst in ein Verwaltungsverfahren hineingezogenen Beamten bei der Wahrnehmung

ihm eingeräumter prozessualer Rechte und Möglichkeiten gegenüber anderen Verfahrenbeteiligten gebietet es, auch

dem Zeugen grundsätzlich das Recht zuzubilligen, einen Rechtsbeistand seines Vertrauens zur Abfassung einer

schriftlichen Sachverhaltsdarstellung und zu seiner in Aussicht genommenen Einvernahme beizuziehen, wenn er das

für erforderlich hält, um von seinen prozessualen Befugnissen selbständig und seinen Interessen entsprechend

sachgerecht Gebrauch zu machen. Die Lage des Zeugen, der sich in Erfüllung seiner DienstpBichten der Gefahr eigener

Verfolgung aussetzt, weist enge Bezüge zu der Situation des Beschuldigten auf.

Schlagworte
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